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Mit dem Inkrafttreten der EU-Kartellverordnung Mitte 2004 trat zunächst ein wichtiger System-

wechsel bei der Anwendung des Kartellrechtes ein. Die bislang bestehende Anmelde- und Freistel-

lungsmöglichkeit für wettbewerbsbeschränkende Absprachen wird durch ein System der Legal-

ausnahme ersetzt. Das heißt, jedes Unternehmen muss seit diesem Zeitpunkt selbst abschätzen, 

ob es sich kartellrechtlich konform verhält. 

 

Verantwortliche in den Unternehmen müssen ein sicheres Gespür dafür entwickeln, welche Ver-

haltensweisen, Absprachen und Beschlüsse kartellrechtlich zulässig, welche bedenklich und wel-

che verboten sind. Ob eine Absprache ein verbotenes Kartell oder eine zulässige Kooperation ist, 

entscheidet oft nur der Marktanteil. Marktanteile sind aber hinsichtlich konkurrierender Produkte 

und Dienstleistungen sowie hinsichtlich des räumlichen Marktes oft schwer bestimmbar und unter-

liegen zudem Schwankungen.  

 

Die Mitgliedschaft in Wirtschaftsverbänden ist für Unternehmen durchweg von großer Bedeutung. 

Dementsprechend legt pro-K – Industrieverband langlebige Kunststoffprodukte und Mehrwegsys-

teme e. V. sehr großen Wert darauf, dass die Mitarbeit im Verband mit dem Kartellrecht vereinbar 

ist. Das Ziel dieser Ausarbeitung ist es, Verstöße gegen das Kartellrecht bereits im Vorhinein zu 

vermeiden und jedes kartellrechtlich bedenkliche Verhalten bereits im Vorfeld auszuschließen. 

 

Die Informationen, Leitlinien und Compliance zum deutschen und europäischen Kartellrecht sind 

im Interesse des Verbandes und seiner Mitglieder bei jeder Aktivität ausnahmslos zu beachten. Sie 

geben gleichzeitig einen Überblick über die wichtigsten verbandsrelevanten Grundsätze, können 

allerdings keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben. 
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I. Das EU-Kartellrecht 

 

Unternehmen, die in Deutschland tätig sind, haben sowohl das deutsche wie auch das EU-

Kartellrecht zu beachten. Das EU-Kartellrecht, welches auch dezentral durch die Wettbewerbsbe-

hörden der Mitgliedsstaaten angewendet werden kann, wurde im Jahr 2004 grundlegend geändert. 

Entsprechend wurde das deutsche Wettbewerbsrecht angepasst.  

 

 

II. Das Kartellverbot 

 

Gemäß dem EU-Kartellrecht sind verboten: Vereinbarungen zwischen Unternehmen, Be-

schlüsse von Unternehmensvereinigungen und aufeinander abgestimmte Verhaltenswei-

sen, die eine Verhinderung, Einschränkung oder Verfälschung des Wettbewerbs bezwecken 

oder bewirken. 

 

Das Kartellverbot gilt absolut für alle Vereinbarungen zwischen Wettbewerbern, die Preis-, Quo-

ten-, Kunden- oder Gebietsabsprachen betreffen (sog. "Hard-Core-Beschränkungen").  

Darüber hinaus werden aber auch Vereinbarungen zwischen Wettbewerbern über anderweitige 

wettbewerbsrelevante Parameter (z. B. Beziehungen zu Lieferanten / Kunden, Know How, etc.) 

grundsätzlich vom Kartellverbot erfasst. Ausnahmen hiervon gibt es insoweit im Falle mangelnder 

Spürbarkeit. Diese liegt nach Ansicht der EU-Kommission bei Vereinbarungen zwischen Wettbe-

werbern vor, wenn gemeinsam nicht mehr als zehn Prozent Marktanteile auf dem betroffenen 

Markt erreicht werden und die Vereinbarungen keine Hard-Core-Beschränkungen enthalten. 

 

Darüber hinaus können nach deutschem Kartellrecht Vereinbarungen zwischen kleinen und mittle-

ren Unternehmen als nicht spürbar angesehen werden, wenn die beteiligten Unternehmen weniger 

als 250 Beschäftigte haben, nicht mehr als 50 Mio. Euro Umsatz erzielen bzw. die Bilanzsumme 

von 43 Mio. Euro nicht überschritten wird. Erfassen die diesbezüglichen Vereinbarungen jedoch 

zumindest auch Hard-Core-Beschränkungen und/oder erstrecken sich die Wirkungen der Verein-

barung über den deutschen Markt hinaus auf andere (europäische) Mitgliedstaaten, sollte genau 

geprüft werden, ob kartellrechtliche Vorschriften einzuhalten sind. 
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III. Freistellung vom Kartellverbot 

 

Vom Kartellverbot sind spürbare Wettbewerbsbeschränkungen unter bestimmten Voraussetzun-

gen ausgenommen. Vereinbarungen zwischen Unternehmen, Beschlüsse von Unternehmensver-

einigungen und aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen: 

- die unter angemessener Beteiligung der Verbraucher an dem entstehenden Gewinn,  

- zur Verbesserung der Warenerzeugung oder –verteilung oder 

- zur Förderung des technischen oder wirtschaftlichen Fortschritts beitragen,  

ohne dass den beteiligten Unternehmen Beschränkungen auferlegt werden, die für die Verwirkli-

chung dieser Ziele nicht erforderlich sind, und ohne dass  

- Möglichkeiten eröffnet werden, die für einen wesentlichen Teil der betreffenden Waren den Wett-

bewerb ausschalten. 

 

 

IV. Weitere Ausnahmen vom Kartellverbot 

 

Freigestellt vom Verbot wettbewerbsbeschränkender Vereinbarungen sind insbesondere Koopera-

tionen von Unternehmen, wenn diese den Wettbewerb fördern. Dies gilt insbesondere dann, wenn 

Unternehmen erst durch Kooperationen in die Lage versetzt werden, in den Wettbewerb einzutre-

ten oder im Wettbewerb zu bestehen bzw. die Unternehmen ihre Kräfte zur Abwehr marktbeherr-

schender Stellungen auf den vor- oder nachgelagerten Märkten bündeln. Beispiel hierfür sind Ein-

kaufs- und Vertriebskooperationen. In diesem Zusammenhang kommt der Selbsteinschätzung 

der Unternehmen nach dem neuen Kartellrecht eine besondere Stellung zu. Dies bedeutet, dass 

Unternehmen selbst einschätzen müssen, ob ihr Verhalten sich spürbar auf den Wettbewerb aus-

wirkt und die Voraussetzungen für eine Freistellung erfüllt sind. Eine ausdrückliche Erlaubnis der 

Kartellbehörden ist nicht erforderlich. Ebenfalls von herausgehobener Bedeutung bei kartellrechtli-

chen Beurteilungen sind die Marktanteile. Sie entscheiden letztlich, ob eine ungerechtfertigte 

wettbewerbsbeschränkende Vereinbarung vorliegt. Die Kriterien der „Spürbarkeit“ und des „Miss-
brauchs einer marktbeherrschenden Stellung“ sind hier besonders hervorzuheben. Der Ermittlung 
der Marktanteile kommt im Kartellrecht eine entscheidende Rolle zu und bedarf höchster Sorgfalt. 

Der Marktanteil aus kartellrechtlicher Sicht wird bestimmt durch die Abgrenzung des räumlichen 

und sachlichen relevanten Marktes. Beim sachlich relevanten Markt wird beurteilt, ob Produkte 

aus Sicht der Nachfrager hinsichtlich Preis, Qualität und/oder Verwendungszweck konkurrieren. 

Hier kommt es vor allem auf die Austauschbarkeit an. Der räumlich relevante Markt umfasst das 

Gebiet, in dem das betroffene Unternehmen wirksamem Wettbewerb von Konkurrenten ausgesetzt 

ist, in dem die Wettbewerbsbedingungen homogen sind und das sich insoweit von benachbarten 

Gebieten deutlich unterscheidet. 
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V. Beispiele für den Wettbewerb beschränkendes Verhalten 

 
Nachfolgend sind einige Beispiele zu verschieden Arten von kartellrechtlich verbotenen bzw. be-

denklichen Verhalten zusammengestellt. Diese sollen aufzeigen, dass das Kartellrecht enge Gren-

zen für die Absprache zwischen Unternehmen setzt. 

 

a. Preisabsprachen 

Die Vereinbarung zwischen zwei Wettbewerbern, ihre Produkte künftig nicht unter einem bestimm-

ten Mindestpreis anzubieten, ist kartellrechtlich unzulässig. 

 

b. Konditionenabsprachen 

Die Vereinbarung mehrerer Wettbewerber, ihr Gesamtsortiment in gemeinsam festgelegten Preis- 

und Güteklassen anzubieten, ist kartellrechtlich problematisch, kann im Einzelfall freigestellt wer-

den. 

 

c. Marktaufteilung bezüglich Kunden, Quoten und Gebieten 

Die Vereinbarung zweier Unternehmen, wonach ein Unternehmen A innerhalb eines bestimmten 

Gebietes ausschließlich Kunden bedienen soll, die einen jährlichen Bedarf festgelegter Produkte 

überschreiten, und Unternehmen B Unternehmen versorgt, die einen geringeren jährlichen Bedarf 

an dem Produkt haben. Diese Absprache ist kartellrechtlich unzulässig. 

 

d. Gemeinsamer Einkauf 

Mehrere Einzelhändler schließen sich zu einer Einkaufsgemeinschaft zusammen mit dem Ziel, bei 

ihren Lieferanten günstigere Einkaufsbedingungen zu erreichen. Die Satzung der Einkaufsgemein-

schaft lässt den Mitgliedern offen, ob sie über die Gesellschaft oder bei anderen Lieferanten ein-

kaufen. Die Einzelhändler kommen beim gemeinsamen Einkauf über einen Anteil von zehn Pro-

zent bei den betroffenen Produkten nicht hinaus. Ihre gemeinsame Marktstellung ist auch beim 

Absatz eher unbedeutend. Diese Zusammenarbeit ist aufgrund ihres geringen Marktanteils sowie 

der offenen Ausgestaltung der Zusammenarbeit ausnahmsweise kartellrechtlich erlaubt. 

 

e. Gemeinsame Vermarktung 

Vereinbarungen zwischen Unternehmen über die gemeinsame Vermarktung ihrer Produkte, die mit 

einer Festlegung der Preise für die gemeinsam verkauften Produkte einhergehen, unterliegen dem 

Kartellverbot. 

 

f. Austausch von marktrelevanten Informationen 

Wettbewerber dürfen sich treffen, sich besprechen und Informationen austauschen. Dabei müssen 

jedoch die Grenzen des Kartellrechts beachtet werden. Statistiken und Marktinformationen dürfen 

nicht zu einer Markttransparenz führen, die Wettbewerbern die Koordinierung ihrer unternehmeri-

schen Tätigkeit ermöglicht. Sogenannte identifizierende Marktinformationssysteme, aus denen auf 

ein sich beteiligendes Unternehmen zurückgeschlossen werden kann, sind kartellrechtlich bedenk-

lich. Die Aufbereitung und ausreichende Anonymisierung der sensiblen Daten durch eine unab-
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hängige Stelle (Notar) sowie eine hinreichende zeitliche Verzögerung der Veröffentlichung von 

Daten wirkt den kartellrechtlichen Bedenken entgegen. 

 

 

VI. Leitlinien von pro-K 

 

pro-K – Industrieverband langlebige Kunststoffprodukte und Mehrwegsysteme e. V. ist die Interes-

senvertretung der Hersteller von Bau-, Halbfertig- und Konsumprodukten aus Kunststoff. Zur Erfül-

lung seiner satzungsgemäßen Aufgaben finden in regelmäßigen Abständen Zusammenkünfte, 

Besprechungen und Ausschusssitzungen statt. Diese dienen allerdings nicht dem Zweck der 

Schaffung oder Förderung von Gelegenheiten, zwischen den Mitgliedsunternehmen wettbewerbs-

relevante Themen zu erörtern oder Absprachen zu treffen. pro-K wird mit Nachdruck derartige 

Handlungsweisen unterbinden. Gleichzeitig werden die Mitgliedsunternehmen aufgefordert, ihrer-

seits alles zu tun, den Verband dabei zu unterstützen.  

Bei allen Aktivitäten des Verbandes sind die folgenden Verhaltensmaßstäbe stets zu beachten: 

 

Zwischen im Wettbewerb stehenden Unternehmen dürfen keine Informationen ausgetauscht bzw. 

Diskussionen formeller oder informeller Art geführt werden über: 

- individuelle Preise, Preisänderungen und Verkaufsbedingungen eines Unternehmens 

- Preispolitiken, Preisstufen, Preisänderungen von Industriebranchen 

- Preisunterschiede, Rabatte, Verkaufspreise, Gutschriften, Kreditbedingungen 

- Herstellungs- und Absatzkosten, Methoden zur Kostenberechnung 

- individuelle Unternehmenszahlen zu Bezugskosten, Produktion, Lagerbeständen, Verkäu-

fen 

- geplante Vorhaben einzelner Unternehmen in Bezug auf Technologie, Investitionen, De-

sign, Produktion, Vertrieb, Marketing für bestimmte Produkte 

- Beziehungen zu einzelnen Lieferanten und Abnehmern 

 

Zwischen Wettbewerbern dürfen keine Vereinbarungen getroffen werden über: 

- Preisgestaltung und Verkaufsbedingungen ihrer Produkte 

- Produktionssenkung und –mengen oder die Marktversorgung mit einem Produkt 

- die Aufteilung von Märkten oder Bezugsquellen 

- schwarze Listen oder Boykotte von Kunden, Lieferanten und Wettbewerbern 

- Begrenzung oder Kontrolle von Investitionen oder technischen Entwicklungen 

 

Die Art und Weise wie die Informationen dabei ausgetauscht werden ist unerheblich. Ein informel-

ler Austausch kann dabei genauso relevant sein wie ein Austausch über den Verband. Wird unter 

Mitwirkung von Verbänden ein Kartellverstoß verwirklicht, so drohen dem Verband als auch den 

beteiligten Unternehmen Bußgelder in erheblicher Höhe. 
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VII. Compliance 

 

Compliance im Kartellrecht bedeutet für pro-K und seine Mitglieder, die Regelungen des deut-

schen und europäischen Kartellrechtes zu beachten. Für den Fall, dass im Rahmen eines Ver-

bandstreffens wettbewerbsrelevante Informationen besprochen oder unzulässige Absprachen ge-

troffen werden, besteht für jeden Anwesenden die Gefahr der Beteiligung an einem Verstoß gegen 

das Kartellrecht. Um hiervon nicht betroffen zu sein, muss ein Teilnehmer sofort protestieren und 

diesen Protest zu Protokoll geben. Nicht ausreichend ist, dass er nur schweigt und dem Gespräch 

ohne aktive Teilnahme zuhört. 

Darüber hinaus hat jeder Mitarbeiter von pro-K darauf hinzuwirken, dass es im Rahmen der Ver-

bandsarbeit nicht zu Verstößen gegen diese Verhaltensgrundsätze kommt. Sollte ein Verbands-

mitarbeiter feststellen, dass sich im Rahmen einer Sitzung ein solcher Verstoß anbahnt, hat er die 

Teilnehmer auf die Unzulässigkeit hinzuweisen und gegebenenfalls die Sitzung zu verlassen.  

 

pro-K – Industrieverband langlebige Kunststoffprodukte und Mehrwegsysteme e. V. wird zudem 

explizit auf jeder seiner Zusammenkünfte, Besprechungen und Ausschusssitzungen, auf Einladun-

gen und Protokollen auf die Einhaltung und Beachtung des deutschen wie europäischen Kartell-

rechts hinweisen.  

 

Die vorstehenden Verhaltensregeln wurden erstmals durch die ordentliche pro-K Mitgliederver-

sammlung vom 21.09.2007 verabschiedet und mit Beschluss des pro-K Vorstandes vom 

20.09.2012 aktualisiert. 

 

Frankfurt am Main, September 2012 

 

 

 
Quellen: 

Leitfaden Kartellrecht, BDI-Drucksache 367 

Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen i. d. F. vom 07.07.2005, BGBl. V.12.07.2005  Teil I, Nr. 42 

Orientierungshilfe zum Kartellrecht, VCI-Merkblatt, Mai 2004 

Hogan Lovells International LLP, Düsseldorf, 2012 
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GKV‐Verhaltenskodex (Code of Conduct)  
für die Kunststoff verarbeitende Industrie 

Präambel 
Der GKV repräsentiert über seine Trägerverbände AVK, FSK, IK und pro‐K einen Großteil der 
Kunststoff verarbeitenden Unternehmen in Deutschland. Die Mitgliedsunternehmen bekennen sich 
ausdrücklich zu ihrer gesellschaftlichen Verantwortung im Rahmen ihrer unternehmerischen 
Tätigkeit (Corporate Social Responsibility). 

Der vorliegende GKV‐Verhaltenskodex ist eine freiwillige Vereinbarung, mit der die 
Mitgliedsunternehmen insbesondere die Einhaltung globaler Forderungen an ethisches und 
moralisches Handeln, wie auch die Vorgaben eines wettbewerbs‐ und kartellrechtlich richtigen 
Verhaltens (Compliance) gewährleisten wollen. Dies bedeutet auch die Förderung von fairen und 
nachhaltigen Standards im Umgang mit Lieferanten und Kunden sowie eigenen 
Unternehmensangehörigen. 

Die anerkennenden Unternehmen informieren ihre Unternehmensangehörigen in regelmäßigen 
Abständen über die ethischen Ziele und Verhaltensgrundsätze dieses Verhaltenskodexes. Darüber 
hinaus streben sie an, dass sich auch Lieferanten an diesen Inhalten orientieren. 

Der GKV‐Verhaltenskodex ist als Selbstverpflichtung konzipiert. Die Zertifizierung der teilnehmenden 
Unternehmen erfolgt durch den GKV bzw. seine Trägerverbände. 

 

I. Allgemeine Regelungen 
1. Geltungsbereich 

Dieser Verhaltenskodex gilt für alle Niederlassungen und Produktionsstätten des Unternehmens. 
2. Gesetze, Normen und ethischen Verhaltensweisen 

Das Unternehmen hält die geltenden Gesetze und Normen der jeweiligen Länder, in denen es tätig 
ist, ein. Es orientiert sich an den allgemeingültigen ethischen Werten und Prinzipien, insbesondere 
Integrität, Rechtschaffenheit sowie Menschenwürde. 

3. Geschäftspartner, Behörden und Verbraucher 

Das Unternehmen praktiziert nach den allgemein anerkannten Geschäftspraktiken von Fairness und 
Ehrlichkeit. Mit Behörden pflegt es einen vertrauensvollen Umgang. Verbraucherschützende Normen 
werden beachtet.  

Das Unternehmen vermeidet Interessenkonflikte, gleich ob intern oder extern, wenn diese die 
Geschäftsbeziehungen unsachlich beeinflussen können. Unvermeidbare Konflikte werden dem 
Geschäftspartner unaufgefordert offengelegt. 
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4. Geschäftsgeheimnisse 

Geschäftsgeheimnisse von Geschäftspartnern werden vom Unternehmen und seinen 
Unternehmensangehörigen vertraulich behandelt. Eine Weitergabe vertraulicher Informationen an 
Dritte oder die öffentliche Zugänglichmachung ist untersagt. Dies gilt für die 
Unternehmensangehörigen auch nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses fort. 

5. Berichtswesen und Transparenz 

Interne und externe Berichte und Dokumente des Unternehmens, insbesondere auch finanzielle 
Informationen, stellen vollständige, angemessene und zeitgemäße sowie verständliche Darstellungen 
über das Unternehmen dar. Sie werden nach anerkannten Buchhaltungsrichtlinien sowie 
entsprechend anerkannten Kontrollsystemen erstellt. 

6. Verantwortung in der Lieferkette 

Das Unternehmen ist sich bewusst, dass verantwortliches Handeln innerhalb von Lieferketten immer 
größere Bedeutung erlangt. Die Auswahl unserer Lieferanten berücksichtigt soweit als möglich, ob 
diese sich ebenfalls zu verantwortlichem Handeln verpflichtet haben und entweder diesen oder 
einen gleichwertigen Verhaltenskodex anwenden.  

 

II. Kartell‐ und wettbewerbsrechtliche Vorgaben 
1. Kartellrecht 

Das Unternehmen verpflichtet sich zu fairem Wettbewerb. Wettbewerbsschützende Gesetze, insb. 
das Kartellrecht sowie sonstige wettbewerbsregulierende Gesetze werden beachtet. 

Unzulässige Absprachen über Preise oder sonstige Konditionen, Verkaufsgebiete oder Kunden sowie 
einen Missbrauch von Marktmacht widersprechen den Grundsätzen des Unternehmens. 

2. Bestechung, Bestechlichkeit und Korruption 

Das Unternehmen lehnt Bestechung und Korruption ab und toleriert diese Verhaltensweisen auch 
nicht. 

Die Mitarbeiter haben darauf zu achten, dass keine persönlichen Abhängigkeiten oder 
Verpflichtungen zu Kunden oder Lieferanten entstehen. Insb. dürfen Unternehmensangehörige keine 
Geschenke annehmen oder machen, von denen bei vernünftiger Betrachtungsweise angenommen 
werden muss, dass sie geschäftliche Entscheidungen beeinflussen können. 
Sofern in einem Land Geschenke der Sitte und Höflichkeit entsprechen, ist zu beachten, dass dadurch 
keine verpflichtenden Abhängigkeiten entstehen und die landesrechtlichen Normen eingehalten 
werden. 

Zuwiderhandlungen werden grundsätzlich mit arbeitsrechtlichen Maßnahmen geahndet. 

3. Geldwäsche 

Das Unternehmen kommt den gesetzlichen Pflichten zur Geldwäscheprävention nach und beteiligt 
sich nicht an Transaktionen, die der Verschleierung von kriminellen oder illegal erworbenen 
Vermögenswerten dienen. 

Vor der Aufnahme von Geschäftsbeziehungen prüft das Unternehmen die Identität und Seriosität 
seiner Geschäftspartner. Bei Zahlungen an oder von Geschäftspartnern sucht es nach Warnsignalen 
von Geldwäsche. Geschäftsabläufe werden pflichtgemäß dokumentiert. 
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III. Globale Richtlinien 
1. Menschenrechte 

Die international anerkannten Menschenrechte1 werden ausdrücklich und nachhaltig unterstützt. 

Auch im Falle von disziplinarischen Maßnahmen sind alle Unternehmensangehörigen mit Würde und 
Respekt zu behandeln. Solche Maßnahmen dürfen nur im Einklang mit den geltenden nationalen und 
internationalen Normen und international anerkannten Menschenrechten erfolgen1. 

2. Kinderarbeit 

Kinderarbeit und jegliche Art von Ausbeutung von Kindern und Jugendlichen werden abgelehnt. Die 
entsprechenden Gesetze werden eingehalten. 
 

3. Zwangsarbeit 

Jede Form der Zwangsarbeit, Schuldknechtschaft, Leibeigenschaft und Sklavenarbeit oder Sklaverei 
sowie diesen ähnliche Zustände wird abgelehnt. Unternehmensangehörige dürfen weder direkt noch 
indirekt durch Gewalt oder Einschüchterung zur Beschäftigung gezwungen werden2. 

4. Entlohnung, Arbeitnehmerrechte 

Alle Beschäftigten sollen für eine Vollzeitbeschäftigung einen fairen Lohn erhalten, der mindestens 
zur Deckung der Grunderfordernisse ausreicht. Das Entgelt ist in praktischer Weise auszuzahlen (bar, 
Scheck, Überweisung) sowie eine Lohnabrechnung in angemessenem Umfang zur Verfügung zu 
stellen3. Das Recht der Arbeitnehmer auf Koalitionsfreiheit, Versammlungsfreiheit sowie auf 
Kollektiv‐ und Tarifverhandlungen, soweit dies in dem jeweiligen Land rechtlich zulässig und möglich 
ist, wird respektiert4. 

5. Arbeitszeit 

Arbeitszeiten entsprechen dem geltenden nationalen Recht, dem Branchenstandard oder den 
einschlägigen ILO‐Konventionen. Mehrarbeit muss auf freiwilliger Basis erfolgen.5 

6. Gesundheit und Arbeitsschutz 

Die nationalen und internationalen Vorschriften für die Sicherstellung von Gesundheit und Sicherheit 
am Arbeitsplatz werden eingehalten. Es sind entsprechende Systeme einzurichten, die Risiken für 
Gesundheit und Sicherheit vermeiden6. 

7. Umweltschutz 

Das Unternehmen beachtet die Ziele eines nachhaltigen Umweltschutzes. Umweltschonende 
Produktionsmethoden werden in diesem Zusammenhang angestrebt. Im Einklang mit den 
Grundsätzen der Rio‐Deklaration der Vereinten Nationen7 geht das Unternehmen mit natürlichen 
Ressourcen verantwortungsvoll um. 
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IV. Ethische und soziale Grundsätze 
1. Nicht‐Diskriminierung 

Das Unternehmen lehnt eine Diskriminierung bei der Anstellung oder Beschäftigung ab, 
insbesondere auch eine Diskriminierung wegen Rasse, ethnischer oder nationaler Herkunft, 
Hautfarbe, Geschlecht, geistiger oder körperlicher Behinderung, Alter, Glaubensbekenntnis, 
Zugehörigkeit zu einer Arbeitnehmerorganisation oder anderer persönlicher Merkmale8. 

 
2. Belästigung 

Das Unternehmen missbilligt physische, psychische oder sexuelle Gewalt. 

3. Meinungsfreiheit 

Das Recht auf Meinungsfreiheit und freie Meinungsäußerung wird gewährleistet. 

4. Privatsphäre 

Die Privatsphäre wird geachtet. 

 

V. Einhaltung des Verhaltenskodex 
1. Maßnahmen 

Das Unternehmen bringt in geeigneter Art und Weise und in vorgegebenen Zeitabständen seinen 
Unternehmensangehörigen diesen Verhaltenskodex zur Kenntnis und achtet auf dessen Einhaltung. 

2. Zertifizierung 

Voraussetzung für eine Zertifizierung ist eine vom GKV oder seinen Trägerverbänden durchgeführte 
Befragung im Rahmen einer Selbstauskunft. Dabei ist ein 2‐Jahres‐Rhythmus einzuhalten. 

Die zertifizierten Unternehmen können in geeigneter Weise durch den GKV und seine 
Trägerverbände bekannt gemacht werden. Die teilnehmenden Unternehmen erhalten das Recht, ein 
Kodex‐Logo des GKV zu nutzen. 

Erfüllen die teilnehmenden Unternehmen die Voraussetzungen für die Zertifizierung nicht oder nicht 
mehr, wird ihnen das Zertifikat der Compliance‐Initiative entzogen. 

Berlin, den 1. Juli 2023 

 

Fußnoten: 

1 Allgemeine Erklärung der Menschenrechte – UN‐Doc. 217, sog. UN‐Menschenrechtscharta 

2 Vgl. ILO‐Konventionen 29 und 105 

3 Vgl. ILO‐Konventionen 26 und 131 

4 Vgl. ILO‐Konvention 87 v. 1948 und 98 von 1949 
5 Vgl. ILO‐Konventionen 1 und 14 

6 Vgl. ILO‐Konvention 155 

7 27 Grundsätze der Rio‐Erklärung über Umwelt und Entwicklung, beschlossen von der Konferenz der Vereinten 

Nationen über Umwelt und Entwicklung (UNCED), Rio de Janeiro, 1992 

8 Vgl. ILO‐Konventionen 100, 111, 158 und 159 


